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Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von
50.000 EUR auf dem Produktkonto „5510660.4212760 Unterhaltung Baumbestand“ gemäß § 117
Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). 
 
Die Deckung erfolgt durch diesjährig nicht mehr benötigte Aufwendungen aus dem Konto
„5410660.4212100 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen - Unterhaltung Straßen, Wege,
Plätze“.
 
Anlass und Ziele
 
Der Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln vor allem im Produktkonto „5510660.4212760
Unterhaltung Baumbestand ergibt sich aufgrund erhöhter Unterhaltungsaufwendungen in 2025
bei der Baumbestands- bzw. Grünpflege zur Wahrung und Herstellung der Verkehrssicherheit an
öffentlichen Straßen, Spiel- und Grünflächen, Kindertagesstätten und Schulen.
Um die zu erwartenden, noch anstehenden Rechnungen hierfür in 2025 begleichen zu können,
sind zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 50.000 € erforderlich. 
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Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: 2025

Produkt/Investitionsnummer: 5510660.4212760

 einmalig jährlich

Ertrag/Einzahlungen 50.000  EUR 250.000,00  EUR

Aufwand/Auszahlung 50.000  EUR   EUR

Saldo 50.000  EUR 250.0000,00  EUR

 
 
Begründung
 
Der Fachdienst Stadtgrün ist unter anderem für die Kontrolle und Unterhaltung des städtischen
Baumbestandes an öffentlichen Straßen, Spiel- und Grünflächen, Kindertagesstätten und
Schulen zuständig. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. 

Der Haushaltsansatz für 2025 beim entsprechenden Produktkonto 5510660.4212760
(Unterhaltung Baumbestand) beträgt 250.000 EUR. Mit Stand 15.09.2025 liegen die noch
verfügbaren Haushaltsmittel auf dem Produktkonto bei lediglich 50.000 EUR. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein größerer Teil der Schneid- und Fällarbeiten mit Beginn der
„Fäll- und Schneidsaison“ ab Anfang Oktober und entsprechend benötigten Finanzvolumen erst
noch ansteht.

Aufgrund von Erfahrungswerten und mit Rückblick auf die Haushaltsprognosen und -werte der
vergangenen Jahre werden bis Ende 2025 für die Beauftragung und Abrechnung von
Baumpflegearbeiten noch rd. 90.000-100.000 EUR benötigt. Dieser Mehrbedarf kann teilweise
aus dem Deckungskreis im Produkt 5510660 (Öffentliches Grün) gedeckt werden, indem noch
anstehende Arbeiten auf Verkehrssicherungspflicht bzw. Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen
beschränkt werden. Es verbleibt ein Betrag von rd. 50.000 EUR für eine überplanmäßige
Ausgabe. 

Als Gründe für die erhöhten Unterhaltungsaufwendungen bei der Baumbestands- und Grünpflege
sind zum einen Preissteigerungen. Zum anderen machen sich die Auswirkungen veränderter
klimatischer Bedingungen auch beim städtischen Baumbestand bemerkbar. Trockenheitsstress,
vermehrtes Auftreten von Schadorganismen, geschwächte bzw. vorgeschädigte Bäume sind die
Folge. Abgestorbene Bäume und vor allem der Schneidbedarf durch mehr Totholz in den
Bäumen hat sich in 2025 deutlich erhöht und lässt sich mit dem bisherigen Ansatz nicht mehr
bedienen.
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.
 
Keine
 

Auswirkungen auf den Haushalt
 
Als Deckungsvorschlag wird das Produktkonto 5410660. 4212100 (Neubau und Erneuerung von
Verkehrsflächen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze) genannt.
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So geht es weiter
 
 
Nach Bewilligung der überplanmäßigen Ausgabe können für 2025 erforderliche
verkehrssichernde Baumschneidarbeiten beauftragt und noch eingehende Rechnungen gezahlt
werden.
 
 
 
Fachdienst 67 - Stadtgrün -
 
 
 




